
Geschenke an die Anstalt.
Für nachstehend angegebene Geschenke sprechen wir im Namen der Schule herzlichen Dank aus.
Wir erhielten im Laufe des Schuljahres:
Vom Großh. Ministerium eine Anzahl Festschrifte (Ludwig IV., Großherzog von Hessen).
Von der Großh. Bürgermeisterei: Cervantes, Don Quixote.
Von der Königl. Preuß. u. Großh. Hess. Eisenbahn-Direktion eine Eisenbahn-Übersichtskarte.
Von dem Volksbildungsverein Darmstadt eine Anzahl Limes-Skizzen.
Von Frau Reallehrer Wenzel Wwe. eine Partie Bücher.
Von dem Schüler Kahrhof V2 ein Buch für die Schulerbibliothek.

Hofmann V3 und Fischer VZ je 1 ausgest. Vogel.
Werner IV2 und Nense VZ Schmetterlinge.'
Lautz III b3 Gipsornamente im Modell.
Brandstätter VZ eine Ringelnatter in Spiritus.
Schaffnit III 32 ein bemaltes Väschen.
Büchner III bZ eiue Brücke aus Pappe als Modell.
Schleuer IV2 ein Modellhäuschen aus Pappe.
Müller V2 eiu quadratisches Holzmodell.
Spengler V2 eine Modelltreppe.
Spaar Vi ein Gipsmodell.
E. Müller II a eine Sammlung Achate.
Sinn I2! Steinsalz und Sole.
Günther V2 1 Seeigel, 1 Einsiedlerkrebs, 1 Meerspinne, 1 Seeteufel.
Lorenz 1t>2 ein Modell für die Ausbreitung des Lichtes.

Von mehreren Verlagsbuchhandlungen Freiexemplare von Büchern.
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Berechtigungen der Vberrealschule.
1. Die Reifeprüfung (Abschlußprüfung der Oberprima) berechtigt: 3) zum Studium von Mathe¬

matik und Naturwissenschaften und zur Zulassung zur Prüfnng für das höhere Lehrfach, b) zum
Studium und zur Prüfung der Tierarzneikunde, c) zum Studium vou Bau- und Maschinenfach, Elektro¬
technik, Eloktrochemie, Chemie und zur Zulassung zur Prüfung für den Staatsdienst, ä) zum Studium
von Schiffsbau und Maschinenbaufach und zur Zulassung zur Staatsprüfung bei der Kaiserlichen
Marine, e) zum höheren Post- und Telegraphendienst, i) befreit von der Fähnrichsprüfung, ferner,
wenn die Note in Mathematik „gut" ist, von der Eintrittsprüfung als Seekadett.

Auf Grund genossener Vereinbarungen berechtigen auch die Reifezeugnisse unserer Anstalt zur
Zulassung zu den preußischen Staatsprüfungen im gesamten Baufache.

2. Der erfolgreiche Besuch der Unterprima berechtigt zu: g) Marineuerwaltuugsdienst bei den
Kaiserlichen Werften, b) Zahlmeisterdienst und Intendantursekretariat bei der Marine.

3. Die Reife für die Prima berechtigt zu: 2) Reichsbankdienst, b) Zulassung zur Fiihurichs-
und Seekadettenprüfung, c) Apotheker (mit Ergänzungsprüfung in Latein für Obersekunda-Reife eines
Realgymnasiums).

____^ 4. Der einjährige erfolgreiche Bestich der Untersekunda berechtigt (ohne Prüfung) zu: 3) Gin-
^H ^/VOHÄ^ig-Freiwilligen-Dienst, b) Zulassung zum Vorbereitungsdienste für die Gerichtsfchreiberprllfung,

csiMllassung zur speziellen Prüfung der ersten Kategorie im hessischen Finanzfach (demnächst mindestens
PrinOMeife erforderlich), ck) Aufnahme als Zivilsuperuumemr im preußisch-hessischen Eisenbahndienst.

Der einjährige Besuch der Obertertia befreit von dem Besuche der Fortbildungsschule.
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